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GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GRUR Gewerblicher Rechtschutz und Urheberschutz [Zeitschrift]
HJ Hitlerjugend
h.M. herrschende Meinung
HRRS Höchstrichterliche Rechtsprechung im Strafrecht [Zeitschrift]
Hrsg. Herausgeber
i. d.R. in der Regel
i.E. im Ergebnis
insb. insbesondere
i.R.d. im Rahmen der/des
i.S.d. im Sinne der/des
i.V.m. in Verbindung mit
JA Juristische Arbeitsblätter [Zeitschrift]
JMS-Report Jugend Medien Schutz-Report – Fachzeitschrift zum Jugendmedienschutz

[Zeitschrift]
JR Juristische Rundschau [Zeitschrift]
Jura Juristische Ausbildung [Zeitschrift]
JuS Juristische Schulung [Zeitschrift]
JuSchG Jugendschutzgesetz
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JZ Juristische Zeitung [Zeitschrift]
Kap. Kapitel
KG Kammergericht Berlin
KGB Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti (dt.: Komitee für Staatssicherheit),

ehemaliger sowjetischer Geheimdienst
KJ Kritische Justiz [Zeitschrift]
KritV Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft [Zeit-

schrift]
KuR Kirche und Recht [Zeitschrift]
KUR Kunst und Recht [Zeitschrift]
KZ Konzentrationslager
LG Landgericht
LK Leipziger Kommentar
MDR Monatsschrift für Deutsches Recht [Zeitschrift]
MMR Multimedia und Recht [Zeitschrift]
MüKo Münchener Kommentar
m.w.N. mit weiteren Nachweisen
N.F. Neue Folgen
NJW Neue Juristische Wochenschrift [Zeitschrift]
NJW-RR Neue Juristische Wochenschrift – Rechtsprechungs-Report [Zeitschrift]
Nr. Nummer/n
NRW Nordrhein-Westfalen
NS Nationalsozialismus/Nationalsozialistische
NSBM National Socialist Black Metal
NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
NStZ Neue Zeitschrift für Strafrecht [Zeitschrift]
NSU Nationalsozialistischer Untergrund
NVwZ Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht [Zeitschrift]
NWVBl. Nordrhein-Westfälische Verwaltungsblätter
NY New York
NZWiSt Neue Zeitschrift für Wirtschafts-, Steuer- und Unternehmensstrafrecht [Zeit-

schrift]
OLG Oberlandesgericht
Orig. Original(titel)
OVG Oberverwaltungsgericht
Pegida Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes
Rdnr. Randnummer/n
RG Reichsgericht
RGSt Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen
RGZ Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen
Rn. Randnummer/n
S. Seite/n/Satz
SA Sturmabteilung
Sch/Sch Schönke/Schröder
SK Systematischer Kommentar
sog. sogenannte/r
SPIO Spitzenorganisation der Filmwirtschaft, Dachverband der Berufsverbände der

deutschen Film-, Fernseh- und Videowirtschaft
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SRP Sozialistische Reichspartei
SS Schutzstaffel
StGB Strafgesetzbuch
StPO Strafprozessordnung
StraFo Strafverteidiger Forum [Zeitschrift]
StRR StrafRechtsReport [Zeitschrift]
st. Rspr. ständige Rechtsprechung
StV Strafverteidiger [Zeitschrift]
TierSchG Tierschutzgesetz
u. a. unter anderen/m
UFITA Archiv für Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht [Zeitschrift]
US United States
USA United States of America
usw. und so weiter
v. von/vom
Var. Variante
VerwArch Verwaltungsarchiv [Zeitschrift]
VG Verwaltungsgericht
VGH Verwaltungsgerichtshof
vgl. vergleiche
Vorb. Vorbemerkungen
VStGB Völkerstrafgesetzbuch
VVDStRL Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer [Zeit-

schrift]
VwGO Verwaltungsgerichtsordnung
WRV Weimarer Reichsverfassung
z.B. zum Beispiel
ZfPW Zeitschrift für die gesamte Privatrechtswissenschaft [Zeitschrift]
ZIS Zeitschrift für internationale Strafrechtsdogmatik [Zeitschrift]
ZPO Zivilprozessordnung
ZRP Zeitschrift für Rechtspolitik [Zeitschrift]
ZStW Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft [Zeitschrift]
ZUM Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht [Zeitschrift]
ZUM-RD Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht – Rechtsprechungsdienst [Zeitschrift]
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Einleitung

A. „Kunst und Strafrecht“

1946, Frankfurt am Main. Spinnenbeinartige Stahlträger ragen aus dem leblosen Beton-
körper des ausgebombten Trümmerhauses in die vom Mondlicht erhellte Nacht wie die
Rippen eines halbverwesten Skelettes. Das weiße Piano direkt am Abgrund des fünften
Stockes ein Fremdkörper; unversehrt, rein, verletzlich. Eine blasse Erinnerung an eine
längst vergessene Zivilisation, wie sie vor dem Krieg existiert haben muss. G.I. Al Hansen
stößt das weiße Piano in den Abgrund. Es fällt, fällt, fällt … wird vom schwarzen Schlund
der Straßenschlucht verschluckt. Aufprall. Reißende Metallsaiten, zersplitterndes Holz, ein
rollendes Echo, Stille – Der Klang der Vergänglichkeit.

Handelt es sich bei demHerunterstoßen desKlavieres um einenAkt der Kunst? Ist
das Geräusch des Aufpralls Kunst? Stellen gar meine einleitenden Sätze Kunst dar?
In der Tat stellt der beschriebene Vorfall, der später als „Yoko Ono Piano Drop“
tituliert wurde, wohl das ersteHappening1 dar und läutete so eine neue Ära innerhalb
der Kunst der Moderne ein. Und meine einleitenden Sätze sind eine halb fiktive
Erzählung, war ich doch selbst nicht vor Ort in dieser vomMondlicht erhellten Nacht
im Jahre 1946. Ichweiß auch nicht, ob diese Nacht tatsächlich vomMondlicht erhellt
wurde, geschweige denn, ob die Stahlträger des Gebäudes fürwahr an Spinnenbeine
erinnerten. Gerade dieses fiktive Element könnte aus den Zeilen statt Wissenschaft,
die allein man in einer Dissertation vorzufinden glaubt, Kunst machen. Indem ich
meiner Phantasie freien Lauf ließ, habe ich in schöpferischer Gestaltung eigene
Eindrücke und Erfahrungen in der Formensprache der literarischen Prosa zur An-
schauung gebracht. Damit erfüllenmeine Zeilen exakt die in der ersten Entscheidung
des BVerfG zur Kunstfreiheit aufgestellte Definition2 dessen, was unter Kunst i.S.d.
Grundrechts der Kunstfreiheit des Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG zu verstehen sei.

Kunst kann sich also in den verschiedensten Lebenssachverhalten zeigen. Aber
was hat das alles mit dem Strafrecht zu tun? Nun, um zurück auf den „Yoko Ono
Piano Drop“ zu kommen: Das Klavier stand nicht im Eigentum von Al Hansen, war

1 Schäfke/Euler-Schmidt, Al Hansen – An Introspective, S. 11, 251.
2 „Das Wesentliche der künstlerischen Betätigung ist die freie schöpferische Gestaltung, in

der Eindrücke, Erfahrungen, Erlebnisse des Künstlers durch das Medium einer bestimmten
Formensprache zu unmittelbarer Anschauung gebracht werden. Alle künstlerische Tätigkeit ist
ein Ineinander von bewußten und unbewußten Vorgängen, die rational nicht aufzulösen sind.
Beim künstlerischen Schaffen wirken Intuition, Phantasie und Kunstverstand zusammen; es ist
primär nicht Mitteilung, sondern Ausdruck, und zwar unmittelbarster Ausdruck der individuellen
Persönlichkeit des Künstlers.“, BVerfGE 30, 176 (188) (Mephisto), so genannter materialer
Kunstbegriff, siehe dazu ausführlich unten S. 47 f. und S. 50 ff.



also eine für ihn fremde Sache. „Sachbeschädigung! § 303 Abs. 1 StGB!“, ruft der
geneigte Jurist3 sofort. Plötzlich befindenwir uns also im strafrechtlichen Terrain und
es stellen sich neue Fragen: Etwa, ob für den angeklagten Künstler die Kunstfreiheit
des Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG streiten könnte und wenn ja, wie genau dies methodisch
funktionierte. Und um in einem anderen Beispiel bereits an dieser Stelle auch den im
Titel der vorliegenden Arbeit genannten strafrechtlichen Schutz des öffentlichen
Friedens aufzugreifen: Der Künstler Alexander Karle führte für seine Videoinstal-
lation „Pressure to Perform“ 27 Liegestütze auf demAltar der Basilika St. Johann in
Saarbrücken aus. Dafür wurde er am 17.01.2017 vom AG Saarbrücken wegen
Hausfriedensbruch nach § 123 Abs. 1 StGB und wegen Störung der Religionsaus-
übung nach § 167 Abs. 1 StGB, einem Delikt, das u. a. den besagten öffentlichen
Frieden strafrechtlich schützt,4 zu 700 Euro Geldstrafe verurteilt.5 Unter der Ver-
öffentlichung der Performance auf YouTube finden sich Kommentare, die an-
schaulich zeigen, dass gerade im religiösen Kontext eine Gefährdung des öffentli-
chen Friedens nicht abwegig scheint, so schnell erhitzen sich die Gemüter. User
„john rankin“ bspw. äußerst sich sofort äußerst aggressiv: „Do it in a Mosque you
faggot, I hope you get GANG RAPED from some friendly MUSLIMS you FUCKING
CUNT!!!!!!!!!!!!!“6 Ein tragischer Vorfall aus dem Jahre 2015 zeigt gar, wie schnell
aus bloßen Gefühlswallungen blutige Gewalt werden kann. Nachdem die Pariser
Satire-Zeitschrift „Charlie Hebdo“ die bekannten Mohammed-Karikaturen veröf-
fentlichte, starben zwölf Menschen bei einem Attentat auf die Redaktionsräume der
Zeitschrift.7 Aber darf aufgrund der unangemessenen Reaktion Dritter auf ein
Kunstwerk wirklich dieses selbst verboten werden?

Die Kunstfreiheit genießt historisch bedingt einen hohen Stellenwert im Wert-
gefüge unserer Republik: Nachdem sich moderne Tendenzen der Kunst im frühen
20. Jahrhundert der obrigkeitsstaatlichen Bekämpfung ausgesetzt sahen, wurde zum
Schutze der Kunst deren Freiheit erstmals in Art. 142 S. 1 WRV8 kodifiziert.9

3 Wenn hier und im Folgenden bei Begriffen, die sich auf unbestimmte Personengruppen
beziehen, allein die grammatikalisch generisch maskuline Form gewählt wurde, geschah dies
ausschließlich aus Gründen der besseren Lesbarkeit und Übersichtlichkeit und ist weder ge-
schlechts- noch genderspezifisch gemeint, sondern schließt alle Menschen gleichermaßen ein.

4 Vgl. unten S. 196.
5 AG Saarbrücken v. 17.01.2017–115 Cs 192/16 (Redaktion beck-aktuell, becklink

2005490). Siehe auch dieEntscheidungender FolgeinstanzenLGSaarbrückenv. 10.07.2017–12
Ns 54/17, BeckRS 2017, 147783 undOLG Saarbrücken, NJW 2018, S. 3794 ff. mit Anmerkung
von Valerius, NJW 2018, S. 3797. Vgl. ausführlich unten S. 198 ff.

6 Siehe https://www.youtube.com/watch?v=0RpNWhBTYII.
7 Tinnefeld/Knieper, MMR 2016, S. 157; Steinberg, DVBl 2016, S. 1282. Sehr lesenswerte

Reaktion auf die Anschläge: Leisner, NVwZ 2015, S. 191 ff. Vgl. ausführlicher zu den Mo-
hammed-Karikaturen unten S. 179 ff. und S. 187 f.

8 „Die Kunst, die Wissenschaft und ihre Lehre sind frei.“
9 Kitzinger, in: Nipperdey, Grundrechte und Grundpflichten der Reichsverfassung,

Art. 142, S. 455 ff.; BVerfGE 119, 1 (21) (Esra).

Einleitung28

https://www.youtube.com/watch?v=0RpNWhBTYII
https://www.youtube.com/watch?v=0RpNWhBTYII
https://www.youtube.com/watch?v=0RpNWhBTYII
http://www.duncker-humblot.de


Gleichwohl begann am 10.05.1933 mit der Bücherverbrennung10 an deutschen
Hochschulen eine systematische Verfolgung des freien Denkens und der freien
Künste. In der Münchner Ausstellung „Entartete Kunst“ von 1937 wurde zeitge-
nössische Kunst als „kranke“, „jüdische“ und „bolschewistische“ Kunst tituliert –
darunter heute so viel beachtete und geehrte Maler wie Franz Marc, August Macke,
Max Pechstein, Emil Nolde, Otto Dix, Paul Klee, Marc Chagall und Wassily Kan-
dinsky.11 Insgesamt wurden so zur Zeit des Nationalsozialismus 21.000 Bilder ver-
nichtet oder verschleudert; die Künstler sahen sich Verfemung, Verbannung und
Verfolgung ausgesetzt.12 Nach 1945 war es deshalb unstreitig, dass die Kunstfreiheit
als selbstständiges Grundrecht Bestandteil des Grundgesetzes werden sollte.13

Seitdem lautet nun Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG:

„Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei.“

B. Eingrenzung

Wie verträgt sich nun ein Strafgesetz, das Kunst pönalisiert, mit dieser verfas-
sungsrechtlichen Gewährleistung von Freiheit? Diese Frage lässt sich schwerlich
umfassend beantworten. Kunst durchdringt nahezu jeden Lebensbereich und berührt
damit auch das Strafrecht in vielfältiger Art und Weise, sodass der Themenkomplex
„Kunst und Strafrecht“ ein weites, schwer überschaubares Feld abdeckt. Der Ver-
such einer umfassenden Abhandlung würde darum entweder den Rahmen einer
Dissertation sprengen oder jegliche Tiefe missen lassen. Deshalb wird im Folgenden
eine Eingrenzung des Themas vorgenommen.

Kein Bestandteil der vorliegenden Arbeit sind so strafrechtlich relevante Hand-
lungen anKunstwerken, wie z.B. die Strafbarkeit des Beschädigens oder Zerstörens,
des Diebstahls, oder auch des Fälschens eines solchen.14 Ebenso wenig soll die eher
in den Bereich der Meinungsfreiheit fallende Tätigkeit der Kunstkritiker beleuchtet
werden.15 Vielmehr befasst sich diese Arbeit allein mit strafrechtlich relevanten

10 Sog. Aktion „Wider den undeutschen Geist“, siehe Glaser, das dritte Reich, S. 81.
Heinrich Heine sollte also leider Recht behalten mit seiner bereits 1823 in seiner Tragödie
„Almansor“, Zeile 243 f. (S. 16), geäußerten Befürchtung: „… dort wo man Bücher verbrennt,
verbrennt man auch am Ende Menschen.“

11 Entartete Kunst – Ausstellungsführer; Rave, Kunstdiktatur im Dritten Reich, S. 96 ff.,
S. 102, insb. S. 104; Glaser, das Dritte Reich, S. 109; Beschlagnahmeinventar „Entartete
Kunst“.

12 Glaser, das dritte Reich, S. 106; Beschlagnahmen betrafen auch Gemälde von Egon
Schiele und Gustav Klimt, siehe Beschlagnahmeinventar „Entartete Kunst“.

13 BVerfGE 119, 1 (21) (Esra); vgl.Häberle, Entstehungsgeschichte des GG, Bd. 1, S. 89 ff.
14 Vgl. zur Übersicht Schack, Kunst und Recht, Rn. 53 ff., 481 ff. Z.B. auch von Kulczak,

Bildende Kunst, S. 271 ff. behandelt.
15 Z.B. von Kulczak, Bildende Kunst, S. 329 ff. behandelt. Vgl. Schack, Kunst und Recht,

Rn. 247, 636.
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